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Innsbruck, 16.07.2018 

 

 

Nach Evaluierung der bisherigen Maßnahmen und neuerlicher Begutachtung der Motorradstrecken 

wurden nunmehr folgende verkehrsbeschränkende Maßnahmen umgesetzt:  

- An der L 266 Bschlaber Straße wurden zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkungen von 50 

km/h und 70 km/h an unfallträchtigen Abschnitten (Bereich Großer Gröben – Kanzertal - Bschlabs) 

verordnet. Weiters wurde im Bereich Aufstieg Elmen zusätzlich zu der bestehenden 

Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h ein Überholverbot verordnet.    

- An der B 199 Tannheimer Straße wurde die Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h auf den 

gesamten Gaichtpass ausgedehnt und für diesen Bereich zusätzlich ein Überholverbot verordnet. 

Im Tannheimer Tal wurde außerdem die Geschwindigkeit auf der Tannheimer Straße von 

Nesselwängle bis zur Staatsgrenze auf  80 km/h beschränkt – abgesehen von den bestehenden 

geringeren Geschwindigkeitsbeschränkungen.   

- An der B 198 Lechtal Straße wurde im Bereich der Umfahrung Schönau zusätzlich zum 

bestehenden Überholverbot die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt. 

- An der L 21 Berwang-Namloser Straße wurde die Geschwindigkeit auf 70 km/h im Bereich 

Aufstieg Berwang (zwischen Bichlbach und Berwang), in zwei Bereichen zwischen Berwang und 

Rinnen sowie im Bereich von Rinnen bis Anrauth beschränkt. 

- An der L 255 Planseestraße wurde die Geschwindigkeit entlang des Plansees vom Bereich Hotel 

Seespitze bis zum Ortsteil „Am Plansee“ auf 50 km/h reduziert. 
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Folgende Maßnahmen sind noch in Ausarbeitung: 

- An der Hahntennjochstraße wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h sowie ein 

Überholverbot von Imst bis zum Anschluss der Hahntennjochstraße an die Bschlaber Straße im 

Bezirk Reutte verordnet. Das Verordnungsverfahren ist derzeit noch anhängig, die 

Verkehrsbeschränkungen werden im Laufe dieses Sommers in Kraft treten.  

 

Überwachungspaket der Exekutive in der Motorradsaison 2018: 

 

- Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung mit Lasermessgeräten durch die 

Polizeidienststellen der in ihrem Überwachungsbereich liegenden 

Geschwindigkeitsbeschränkungen 

 

- vorgeplante Geschwindigkeitsüberwachung mit dem Bezirksradargerät,  wobei sich die 

Überwachungsmaßnahmen insbesondere auf Wochenenden (Fr – So) und Feiertage 

konzentrieren 

 

- abgestimmte Unterstützungseinsätze von weiteren zwei Radargeräten der LVA über die gesamte 

Motorradsaison im Bezirk Reutte und abgestimmte Einsätze von je zwei Zivilmotorradstreifen 

der LVA im Bezirk Reutte 

 

- Kontrollen mit dem Lärmmessgerät 

 

 

 

Rückfragehinweis: 

MMag. Clemens Rosner  

Telefon +43 512 508 2034  

E-Mail clemens.rosner@tirol.gv.at 
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